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Die Kundgebungen des
schweizerischen Bundesrates.

F. K. Der schweizerische Bundesrat hat unter dem
Druck der obwaltenden, seit längerer Zeit Handel, Industrie
und Arbeitsbetätigung schwer belastenden Verhältnisse dieser
Tage zwei Schriftstücke an die Adresse der alliierten Re-
gierungen gerichtet, die nach Inhalt und Abfassung dem
allgemeinen Empfinden des Schweizervolkes voll entsprechen
dürften. Namentlich vom Standpunkt der immer mehr ein-

geengten einheimischen Exportindustrien aus, speziell der
Textilindustrien, wird man diese Kundgebungen lebhaft
begrüßen.

Hatte man schon seit Abschluß des vor gut einem
halben Jahr erfolgten Waffenstillstandes das befremdende
Gefühl, als ob hinter dem offiziell ausgehängten Schild von
Gerechtigkeit, Freiheit und' Völkerbund am geheimen Ver-
handlungstische in der französischen Metropole noch andere,
weniger edle Empfindungen an der Abfaßung des Friedens-
Vertrages mitwirken, so hat leider das was über die Be-
dingungen des Friedensschlusses und allfälligen Völkerbundes
durchsickert, keine großen Hoffnungen auf die Verwirklichung
des seinerzeit von Präsident Wilson aufgestellten Programms
erweckt. Leider scheinen diejenigen recht zu behalten, die
hinter dem zur Schau getragenen Idealismus den bei Ge-
legenheit sich enthüllenden nackten Realismus oder gar einen
egoistischen Materialismus witterten. Zur großen Enttäusch-
ung der Vielen, die ihr Vertrauen auf die Persönlichkeit
des Präsidenten Wilson gesetzt hatten, erweist sich nun,
daß er am Verhandlungstisch den Argumenten seiner drei
politisch gewiegten europäischen Partner gegenüber die 14
berühmten Punkte für einen gerechten Frieden und Völker-
bund nicht durchzusetzen vermocht hat. Nicht am wenig-
sten enttäuscht von dem vorliegenden Resultat wird das
amerikanische Volk sein, das seine Söhne für die Erringung
von Freiheit und Demokratie in der ganzen Welt auf die
europäischen Schlachtfelder geschickt hatte und statt des
erhofften Völkerfrühlings nun ein Chaos von ungelösten
Völkerschaftsproblemen, eventuell die Ausdehnung des ver-
haßten europäischen Militarismus auf das eigene Land, vor
sich sieht.

Auch wir als älteste europäische Republik hatten große
Hoffnungen auf die Tatkraft des: amerikanischen Präsidenten
zur Verwirklichung des seinerseits aufgestellten Programmes
gesetzt. Noch tönen uns die Worte in den Ohren, die
Präsident Wilson seinerzeit an die schweizerische Delegation
in Washington gerichtet hatte : PFA" w/Atz
GwAzAi?« AwAtaAh»*» Z7Z zzzzj^^r AfeaAra/zhzT

zAmzV zza^/z zA?.J

fizr (/z> i/z/z^.y&zA'zz»^" wzz ZTMW/ZZ «Ar HvVz'AA Z&Vtzztz /iwz?z<?7z.

Die sehr verdankenswerten Lebensmittelzufuhren aus den
Vereinigten Staaten haben uns ermöglicht, diesem Wunsch
zu willfahren und stehen wir zudem im Begriff, den An-
forderungen der neuen Zeit gemäß uns nach schweizerischem
Empfinden noch mehr zu demokratisieren. Ist es da nicht eine
Ironie, daß wir heute, nach andauernden Hemmungen und
Bedrückungen seit Abschluß des Waffenstillstandes, gegen-
über den alliierten Regierungen mit Inbegriff von Präsident
Wilson uns für das wehren müssen, was uns ihrerseits

während des Weltkrieges als besonders wertvoll angerech-
net worden ist, nämlich für die Aufrechterhaltung unserer
Selbständigkeit, Freiheit und Demokratie.

Die AAzT des Bundesrates befaßt sich mit der
Hzz/A<?Azz;z^" <Ar 6'. X. S'., die in Anbetracht dessen, daß die
alliierten Mächte bereits seit längerer Zeit einen schwung-
vollen Handel mit den Zentralmächten und Oststaaten trei-
ben, keine Existenzberechtigung mehr hat und längst als

lästige Fessel empfunden wird. Nach einer Erklärung über
die uns und auch der Entente bekannten Wesensart der
S. S. S. äußert die Note des Bundesrates sich wie folgt:,

«Diese Auslegung der S. S. S. ist des öftern von den
alliierten Regierungen selber worden. Sie ergibt
sich insbesondere aus den Protokollen vom September 1918,
sie geht auch hervor aus dem Protokoll der Verhandlungen,
die infolge der Ueberreichung der Note der französischen
Botschaft in Bern vom 4. Februar 1918 geführt worden
sind. In allen diesen Dokumenten berief man sich zur
Begründung der dem schweizerischen Handel und der
schweizerischen Industrie in immer schärferer Weise aufer-
legten Einschränkungen stets auf den militärischen Nutzen,
welchen die den Alliierten feindlichen Mächte aus ' den
schweizerischen Ausfuhren erzielen könnten. Die Schweiz
war deshalb auch zur Annahme berechtigt, daß die dem
schweizerischen Handel und der schweizerischen Industrie
auferlegten Beschränkungen unverzüglich wür-
den, sobald die Alliierten die kriegerischen Operationen als

beendigt betrachten.
Als daher die schweizerische Regierung glaubte erken-

nen zu können, daß die Regierungen der Alliierten die
Verhältnisse KzZfe z/z<?/zr in gleicher Weise beurteilen, wie
zur Zeit, als der Schweiz die erwähnten Beschränkungen
auferlegt wurden, insbesondere als sie feststellen konnte,
daß den AhzyA'ZzAvz. in «A?» «//zzztAtz Zâ'/zzAr» ./ÎAzwzr/fezzz^z'ZZ

zw« des Handels mit dem Feinde zugestanden
wurden, ersuchte sie die Regierungen der Alliierten um eine
Az7ZzArzz»g- <Z?.y Az7. 79 ZzV. c. In der letzten Zeit hat nun
dieser Handel mit dem Feinde einen angenommen,
der in der Schweiz schwere Besorgnisse wachgerufen hat.
Die <yjA7zz7zZfe AZz«««^ ist sehr darüber, daß die der
Schweiz auferlegten schweren Einschränkungen des Handels
und der Industrie bestehen bleiben sollen, während der
Handel zwischen den Rheinlanden, Elsaß-Lothringen einer-
seits, sowie dem unbesetzten Deutschland anderseits zuse-
hends immer größeren Umfang annimmt. Die schweizerische
öffentliche Meinung glaubt hierin den Beweis zu erkennen,
daß die alliierten Regierungen selber die eigentliche Grund-
läge der S. S. S. verlassen haben. Sie verlangt vom Bundes-
rat, daß er kurzerhand die yfzz/A<?Azzzz,§- S". G. G. w-

Der Bundesrat, entschlossen, die gegenüber den Re-
gierungen der Alliierten eingegangenen Verpflichtungen
innezuhalten, glaubt indessen dem Drängen der öffentlichen
Meinung nicht nachgeben zu sollen. Er vertraut auf den
Geist der Gerechtigkeit und Billigkeit der alliierten Regie-
rangen und zweifelt nicht daran, daß der Blockadedirektion
in ihrer Note an die schweizerische Gesandtschaft in Paris
jene Prinzipien entgangen sind, die den verschiedenen, in
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den Jahren 1917 und 1918 abgeschlossenen Uebereinkommen
als Grundlage dienten. Diese Vereinbarungen haben heute
keine Daseinsberechtigung mehr, Der Bundesrat ist sogar
der Meinung, daß nun der z'V, w

/'>«£<? v9. V. V. z/z zAtzt GAszzz/zf/fezV A/Va/rrA/f zwr-
afc/z wzzz/J. Er glaubt deshalb, sich nicht mehr auf seine
früher und zu wiederholten Malen gestellten Begehren be-
schränken zu können, die sich insbesondere auf den Art.
10 Lit. c beziehen. Er ist genötigt, weiter zu gehen : Da
sich die Verhältnisse unzweifelhaft von Grund aus geändert
haben, er heute «//zVzrtezz irV^zzTZZ/z^z'/z zzzz-

zzzzr/ z'(?.çZ/ojz' / z^azd'a/zF/z z&/» 6". S. ,S'. w, indem
er der Meinung ist, daß mz.s'zA z/zVj£ Zctf«7Z£" zA/"

zfäz-fz^/z Zzjgz? ztzA/z-zVAA Er legt den allergrößten Wert
auf diesen grundsätzlichen Entscheid, welcher einem Zustand
ein Ende macht, der heute nicht die geringste Daseinsbe-
rechtigung mehr hat.

Der Bundesrat hofft, daß sich die alliierten Regierungen
seiner Auffassung werden anschließen können. Sollten diese

entgegen seinen Erwartungen dem soeben formulierten Be-
gehren nicht entsprechen können, so muß sich der Z"M«rZ\r-
z'izZ A'«kZ wrfeMffl. Er fürchtet, den berechtigten
Begehren der öffentlichen Meinung nicht länger widerstehen
zu können und ist entschlossen, seine volle Handlungsfreiheit
wieder in Anspruch zu nehmen.»

Die swzte Wofe des Bundesrates enthält die indirekte
Antwort auf eine indirekte Anfrage seitens der alliierten
Regierungen, ob die Schweiz im Fall wäre, bei Nichtan-
nähme des Deutschland auferlegten Friedensvertrages den
Handelsverkehr mit Deutschland zu verbieten, event, von
Fall zu Fall der Zustimmung der alliierten Regierungen sich
zu unterziehen.

Nach einer Erklärung über die bisherige Handhabung
der S. S. S.-Bestimmungen gegenüber Deutschland weist der
Bundesrat in dieser zweiten Note darauf hin, daß das neue
Ansinnen sogar eine Verschärfung der bisherigen Bestim-
mungen bedeuten würde. Die Note äußert sich über die
Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

«Somit würde der Schweiz durch die Verpflichtung,
die einzugehen ihr vorgeschlagen wird, Schranken auferlegt
weit über das hinaus, was sie während des Krieges hatte
auf sich nehmen müssen. Die Schweiz würde verpflichtet,
ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland gänzlich
abzubrechen. Nicht nur könnte sie nicht mehr nach Deutsch-
land ausführen, sondern wäre sogar daran verhindert, irgend-
welche Waren aus oder durch Deutschland zu beziehen.

Nun hat aber, wie übrigens bei allen früheren Kriegen
und gemäß dem Willen des Schweizervolkes, der Bundesrat
in seiner Kundgebung vom 4. August 1914 an alle krieg-
führenden Mächte, Deutschland inbegriffen, ausdrücklich er-
klärt, fest entschlossen zu sein, den kriegführenden Staaten
gegenüber zu beobachten. Er be-
trachtet sich immer noch als durch diese Erklärung gebunden
und als verpflichtet, sich an die Richtlinie zu halten, der er
während des ganzen Krieges folgte.

Die Verpflichtung, die einzugehen ihm vorgeschlagen
wird, erscheint ihm »«wmÄr /«/V ffzr iVzVz'/è A<?zz-

Aä/zAZ, die er bis heute befolgt hat und von der er in der
letzten Phase des Krieges nicht abweichen kann. Ueberzeugt
davon, daß die alliierten Regierungen den Standpunkt ver-
stehen werden, glaubt der Bundesrat daher, die von ihm
verlangten Verpflichtungen nicht eingehen zu können.»

Die Noten des Bundesrates spiegeln deutlich den Stand-
punkt des gesamten Schweizervolkes. Ein Grund, den uns-
rigen zu ändern, — das Recht vor der Gewalt zu beugen —
liegt nicht vor; wohl aber ist zu wünschen, daß man sich
auf Seite der alliierten Regierungen recht bald an die guten
Vorsätze über die AforAf* HVAr/" und die /Am-
z&Zf/m/z«'/ erinnere, die sie so oft zum Ausdruck brachten
als ihnen das Kriegsglück noch ferne lag. — Ueber die
praktizierten Massenangebote und Einführung von Entente-

Produkten in ZVzz/jcV/tf««', namentlich französischer und eng-
lischer Textilwaren, während dessen man unsern Handel und
Industrie mit der Wirtschaftsblockade lahm legte, orientiert
der nächstfolgende Artikel.

Massenangebote ausländischer
Textilwaren in Deutschland.

Zur Illustration, wie schwunghaft der Handelsverkehr nament.
lieh seitens England und Frankreich mit Deutschland eingesetzt
hat und wie dringend nötig die sofortige Aufhebung der S. S. S.

etc. ist, kann der folgende im „Berliner Konfektionär" vom 25. Mai
erschienene Artikel dienen.

„Die Mwg'e&ofe awste'wtfz'scAer TexÄuiare», besonders //-a/izösi-
scAe/- und e/rg/zscAe»- Waren, haben in letzter Zeit einen ganz
außerordentlich großen Umfang angenommen. Die Ententeländei
haben offenbar das lebhafteste Interesse daran, uns mit solchen
Waren in so reichem Maße, wie es nur irgend möglich ist, zu be-

liefern. Das von der Entente besetzte Gebiet wird mit ausländ!
sehen Waren geradezu überschwemmt, und die Regierungen dei

uns feindlichen Länder tun das ihre, um auch die Versendung
dieser Waren in das unbesetzte Gebiet zu fördern und zu ermög-
liehen. In den Ortschaften der besetzten Gebiete kann man schon

überall in Mengen ausländische Textilwaren kaufen. Täglicl)
kommen neue große Sendungen herüber, und es ist ein sicherlicl
sehr lohnendes Geschäft, diese Ware dann in das unbesetzte Deutsch-
land zu bringen. Von allen Seiten hören Wir von solchen An-
geboten. Die Ware ist etwa keineswegs billig, sondern infolge
unserer schlechten Valuta zum Teil sogar recht teuer. Aber dafüi
ist die Ware meist in der Qualität vorzüglich und wird desweger
gern gekauft. Um welche Mengen es sich hier handelt, darübei
geben die uns vorliegenden Berichte interessanten Aufschluß. Sc

wird zum Beispiel aus Köln berichtet, daß dort dieser Tage aus

Paris in Lastkraftwagen große Mengen Tuche ankamen und ar
Tuchgeschäfte der Stadt abgeliefert wurden. Angestellte der Pariset
Firmen und Reisende, die vor kurzem die Abschlüsse mit den

Kölner Geschäftsleuten vollzogen hatten, begleiteten die Waren,
Es waren meist durchaus erstklassige Stoffe, sogenannte Friedens-
quaiitäten. Die Preise sind sehr hoch, aber trotzdem wird die

Ware reissend verkauft. Der Wert einer einzigen an einem Tage

angekommenen Sendung beläuft sich auf zwei Millionen Mark.
In den öacKscAera GescAà/few sieht man wieder viel Elsässei

Textilwaren in Wolle und Baumwolle in recht beträchtlichen
Mengen. Die Preise liegen etwa ein Drittel unter den bisher ge-

zahlten Preisen. So wird uns aus pfälzischen Orten mitgeteilt, daß

dort ein Meter Hemdenstoff, der in Friedenszeiten mit 50 Cents

gehandelt wurde, heute 4'/» Franken zum Kurs von 2,30 Mark,
das heißt also 10,35 Mark kostet, ohne Fracht und Spesen. Auch
diese Ware ist vorzüglich. Das kaufende Publikum, das an so

gute Qualitäten gar nicht mehr gewöhnt ist, glaubt vielfach nicht
daran, daß es sich hier um neueingekaufte Ware handelt, sondern
ist der Ansicht, daß die Geschäftsleute bis jetzt zurückgehaltene
Friedenswaren zu Wucherpreisen verkaufen und sich dadurch un-

gebührlich bereichern wollen. Man hört daher oft laute Worte
des Unwillens über die angeblichen Wucherpreise. Die Leute, die

diese Ansicht vertreten, sind aber durchaus im Unrecht, denn es

ist tatsächlich neueingekaufte Ware, die in den einschlägigen Ge-

Schäften verkauft wird.
In Her/m sfwd fzi eifese/t Tag-ew sogar scAow d/VeAfe

Calafser in Briefen mit französischen Brief-

marken, die über das besetzte Gebiet geleitet waren, eingetroffen.
Die betreffenden Firmen, die diese Offerten erhielten, waren nicht

wenig erstaunt, als sie nach so langer Zeit wieder einmal direkte
Nachricht aus Frankreich erhielten. Die französischen Besatzungs-
behörden begünstigen naturgemäß diese Geschäfte und haben daher

gar keinen Anstand genommen, die Briefe der Calaiser Fabrikanten
nach Deutschland weiter zu leiten.

Soweit es sich bei all diesen Geschäften um reelle Käufe und

Verkäufe handelt, wird sich in Anbetracht der Verhältnisse kaum
etwas gegen diese neue Art der Geschäftsverbindungen mit unseren
Feinden einwenden lassen, obgleich es naturgemäß im Interesse
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der gesamten deutschen: Wirtschaft uns sympatischer wäre, wenn
wir nicht Fertigfabrikate zu hohen Preisen, sondern Rohstoffe von
unseren Feinden geliefert erhalten würden. Aber daran ist vor-
läufig noch nicht zu denken. Unsere Feinde wollen vorläufig erst
einmal die kolossalen Lager, die sich bei ihnen im Laufe der 4*/*
Jahre des Krieges angesammelt haben, los werden und machen
damit selbstverständlich glänzende Geschäfte.

Fafwfa cfz'ase isTäw/e jfreiZ&A eine recÄi mm-

er/rewficAe .ErscÄeizmng-, denn sie tragen dazu bei, den ohnehin
schon trostlosen Stand unserer Valuta noch zu verschlechtern.
Wenn Millionen und wieder Millionen auf diese Weise ins Aus-
land abwandern, so muß sich dies im Stande unserer Valuta be-

merkbar machen.
Die Regierung stellt diesen Geschäften machtlos gegenüber.

Sie kann sie eben einfach nicht verhindern, da die Macht der
Entente allzu stark ist. Es bestehen zwar auf dem Papier allerlei
Vorschriften, die die Genehmigung der Reichsbank und der Ein-
fuhrstellen für diese Geschäfte fordern, aber in Wirklichkeit küm-
mert sieh kein Mensch um diese Vorschriften. Werden so schon
im regulären Geschäft Millionenumsätze in ausländischen Waren
erzielt, so sind die Umsätze im irregulären Geschäfte durch Schieber,
Schleich- und Kettenhändler womöglich noch größer. Der Schmuggel,
begünstigt durch die feindlichen Besatzungsbehörden, blüht in
einer früher wohl kaum gekannten Form. Man kann sich nur
schwer einen Begriff machen, welche enormen Mengen von Waren
aller Art — nicht nur Textilwaren — aus dem besetzten Gebiet
nach dem übrigen Deutschland täglich verschoben werden. Die
Summen, die hier in Frage kommen, die Verdienste, die hier er-
zielt werden, sind ganz ungeheuerlich. Die Waren, die auf diese
Weise nach Deutschland hereinkommen und dann „unter der Hand"
und „hintenherum" verkauft werden, stehen allerdings im Preise
enorm hoch. Hier sind es stets reine Wucherpreise, die für die
betreffenden Waren verlangt und auch bezahlt werden.

Es sind nicht nur allein Waren aus den uns feindlichen Län-
dem, die auf diese Weise nach Deutschland verkauft werden, sondern
auch Waren aus neutralen Ländern.

Besonders sfaz-A «stf. der ScAmngg-eZ zw Schweizer- Warezz.
Während reelle Firmen, die schon Jahre lang mit der Schweiz in
Geschäftsverbindung stehen und dort Ware gekauft und bezahlt
haben, sich vergeblich bemühen, auf legalem Wege ihre Waren zu
erhalten, weil" die hiesigen Einfuhrbehörden ihnen die unglaub-
lichsten Schwierigkeiten machen, bekommen die Herren Schieber
alle Waren herein, die sie nur haben wollen. Dieser Tage erst
wieder wurden von dem hiesigen Vertreter einer Schweizer Firma
hiesigen Geschäftskreisen für etwa 1 Va Millionen Mark Schweizer
Spitzen und Stickereien angeboten, für die schwerlich eine Ein-
fuhrgenehmigung vorlag und von anderer Seite wurde unter
anderem ein sehr erheblicher Posten seidener Batisttaschentücher
zum Verkauf gestellt, der ebenfalls nur auf krummen Wegen nach
Deutschland gekommen sein kann. Es herrschen hier eben be-

dauerlicherweise die allergrößten Mißstände und es wird hier lustig
mit gefälschten Einkaufsgenehmigungen, mit Bestechungen und
anderem Rüstmaterial der Schieberkreise gearbeitet. Diese Leute
verstehen ihr Geschäft vorzüglich und schlagen allen so schön
formulierten Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen ein
Schnippchen.

.Dze Bezd^a^ezzdezz sz'zzd da«« dz'e »-ee//ezz GescÄä/te, denen
ihr Geschäftsbetrieb mit allerlei bürokratischen Formalitäten er-
schwert wird und die mit der geballten Faust in der Tasche zu-
sehen müssen, wie andere Leute, die ein etwas robusteres Gewissen
haben, die Sahne abschöpfen und Riesenverdienste erzielen. Das
sind die von allen Sachverständigen vorausgesehenen Folgen
Unserer Einfuhrpolitik, die im Kriege so schmählich Schiffbruch ge-
litten hat. Jetzt sind die Zustände schon so schlimm geworden,
hat sich die. Korruption überall so eingefressen, daß an eine durch-
greifende Besserung nicht mehr zu denken ist."

chie wieder in Verbindung zu treten. Einen vollgültigen Beweis
hiefür liefert die Tatsache, daß schon anfangs Mai auf Anregung
der Wiener Handelskammer und des deutsch-österreichischen Wirt-
schafts-Verbandes der Bekleidungs-Gewerbe eine Besprechung zwi-
sehen den Vertretern dieser Organisation und der französischen
Wirtschafts-Kommission in Wien stattgefunden hat. An den Ver-
handlungen nahmen ferner teil Vertreter der französischen und der
Wiener Banken. Es handelt sich, wie die „Wiener N.-P." ausführt
zunächst darum, bei der Mode-Branche, die vor dem Kriege über

enge und ständige Beziehungen zu den französischen Textilindu-
Strien verfügte, die Bedingungen des Warenaustausches und der

Kreditgewährung zu besprechen. Es wurde mitgeteilt, daß die
französischen Delegierten namens ihrer Kaufmannschaft entgegen
den bisherigen Grundsätzen sich bereit erklärten, langfristige Kre-
dite zu gewähren und auch sonst Entgegenkommen zu beweisen.
Die Wünsche der Wiener Mode-Industrie wurden insbesondere von
Präsident Grünbaum entwickelt, während der Vertreter der Wiener
Handelskammer ausführte, daß die deutsch-österreichische Regierung
die Ausfuhr von veredelten Waren, in diesem Pralle von Konfek-
tion, auf das nachdrücklichste zu fördern wünschen.

Für die schweizerische Seidenindustrie und namentlich die

Seidenstoffweberei, die vor dem Kriege in bedeutendem Maße ihre
Erzeugnisse nach Oesterreich ausführte, bieten die französischen

Pläne, die anscheinend von den Wiener Kunden begrüßt werden,
besonderes Interesse. Sie zeigen, daß zweifellos auch für die
schweizerische Industrie Geschäfte in größerem Umfange mit der
Kundschaft in der deutsch-österreichischen Republik nur dann ge-

tätigt werden können, wenn damit eine weitgehende Kreditertei-
lung Hand in Hand geht.

Zoll- und HandelsDerichle

Französische Seidenwaren in Wien. Es ist bekannt, daß die
Entente große Anstrengungen macht, um mit der Kundschaft in
Deutschland und der ehemaligen österreichisch-ungarischen Moriar-.

Die Entente und der Schweizer-Handel.
Unter dieser Uebeischrift hat die beratende Kommission der

ScÄTOezzeT-fscÄe» Bawrmuo&ewfra/e folgende Mitteilungen über die

gegenwärtige Lage gemacht:
Die interalliierte Kommission hat in einem Communiqué an

die Schweizer Presse vom 13. Mai 1919 die hauptsächlichsten Mil-
derungen der wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen zusammengestellt,
welche seit Beginn des Waffenstillstandes eingetreten sind. Diese

Zusammenstellung bedarf in einigen Punkten der W/a»-fe£w«g-, damit
nicht der Eindruck erweckt wird, alle die vielseitigen Klagen der
schweizerischen Kaufleute und Industriellen seien mit Unrecht er-
hoben worden. Die Schweiz ist effektiv scA/ecÄfe»- als
andere Neutrale und die alliierten Länder selber.

Es wird in jenem Communiqué ausgeführt, daß der Handel
nach Deutschösterreich, Polen, Rumänien, Tschechoslowakien, Ser-

bien, Bulgarien, der Türkei und Finnland vollkommen frei sei, und
daß es den Schweizer Exporteuren sogar in Bevorzugung vor den

alliierten Kaufieuten gestattet sei, auch nach Deutschland, Ungarn,
Soviet-Rußland alle Waren zu liefern, mit Ausnahme der in Art. 10c

aufgezählten Manufakturwaren. Unter diese aber fallen gerade die

Exportfabrikate unserer bedeutendsten Schweizer Industrien, deren

Ausführmöglichkeit eine Lebensbedingung für das -schweizerische
Wirtschaftsieben ist. Dagegen, daß diese Manufakturwaren immer
noch der Kontrolle der interalliierten Kommission, resp. der S. S. S.,

unterstehen, und daß diese Kontrolle dazu benutzt wird, unseren
Export zugunsten des Exportes von gleichartigen Manufakturwaren
der alliierten Industrie zu unterbinden, richtet sich die allgemeine
Erbitterung speziell der schweizerischen Baumwollindustrie.

Die heutige Situation ist folgende : Trotzdem die Blockade nach
den ösffe'cAere mit Ausnahme Ungarns und Soviet-Rußlands
aufgehoben ist, hat die Entente nicht auf die Kontrolle der Aus-

fuhrgesuche der nach diesen Ländern zum Versand gelangenden
Baumwollwaren verzichtet. Diese Ausfuhrgesuche müssen daher
nach wie vor der S. S. S. zur Genehmigung unterbreitet werden,
was eine außerordentliche Hemmung in der Abwicklung der Ex-
portgeschäfte herbeiführt. Ein Grund für die Beibehaltung dieser
Kontrolle ist nicht ersichtlich. Obschon nach den Mitteilungen der
interalliierten Kommission im Verfahren für die Behandlung der

Transitbewilligungen durch Deutschland nach den wonB'scAe«
Sfaafew ein erheblich vereinfachtes Verfahren eingeführt worden
sein soll, so ist von den Wirkungen dieser Vereinfachung bis heute
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